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Sachverhalt

Am 24.02.2006 fasste der Stadtrat folgenden Beschluss:

„1.
Die Stadt Eisenach lehnt das durch den Thüringer Landtag am 08.12.2005 ver-
abschiedete Gesetz zur Familienförderung seinem Inhalt und seiner Vl/irkung
nach ab und solidarisieıt sich mit dem Trägerkreis für ein Volksbegehren gegen
dieses Gesetz.
2.
Der Oberbürgermeister der Stadt Eisenach wird beauftragt, gegenüber dem
Trägerkreis für das Volksbegehren die Unterstützung der Stadt Eisenach
anzubieten. ”

Dieser Beschluss wurde vom Oberbürgermeister als rechtswidrig erachtet und gem.
§ 44 ThürKO beanstandet.

Der Stadtrat ist in seiner Sitzung am 22. März 2006 der Beschlussvorlage des Ober-
bürgermeisters zur Beanstandung allerdings nicht gefolgt, sondern hat vielmehr
folgenden Beschluss gefasst:

„Die Stadt Eisenach lehnt das durch den Thüringer Landtag am 08.12.2005
verabschiedete Gesetz zur Familienförderung seinem Inhalt und seiner Wirkung
nach ab und unterstützt den Trägerkreis des Volksbegehrens für eine bessere
Familienpolitik. “

Entsprechend § 44 Satz 2 hat der Oberbürgermeister daraufhin das Landesvenival-
tungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde unterrichtet.

Mit Verfügung vom 03.05.2006, eingegangen am 08.05.2006, vertritt das Thüringer
Landesvenivaltungsamt u.a. die Auffassung, dass mit dem Beschluss 0333/2006 der
Beschluss 0327/2006 konkludent (schlüssig) aufgehoben wurde.

Allerdings sei auch der neue Beschluss rechtswidrig, da der Stadtrat seine
Befassungskompetenz überschreite.

lch teile diese Rechtsauffassung des Landesvenivaltungsamtes nicht und beanstande
daher auch den Beschluss 0333/2006 nicht, da das Gesetz des Landes unstreitig
belastende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt hat. Hinzu kommt, dass negative
Auswirkungen auf die gesamte Kindergarten- und Kindertagesstättenstruktur der Stadt
zu erwarten sind.

Es ist ein Ausfluss des verfassungsrechtlich garantierten Selbstvenıvaltungsrechtes in
Art. 28 ll des Grundgesetzes, dass ein verantwortlich handelnder Stadtrat nicht stumm
zur Tagesordnung übergeht, wenn eine andere staatliche Ebene in nur schwer nach-
vollziehbarer Weise auf Kosten von Städten und Gemeinden familienpolitische
Maßnahmen beschließt.

Es ist dies eine Stellungnahme zur Betroffenheit im eigenen Wirkungskreis gem. § 2
Abs. 1 und 2 ThürKO, wo die „Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Köffegnt;ri."i.›'
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lichen Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen“ diesem
Kernbereich kommunaler Selbstvenıvaltung zugeordnet wird.

Die vom Landesvervvaltungsamt herangezogene Entscheidung des BverWG (DVBl
1991, 491, 492) macht gerade deutlich, dass auch öffentliche Kritik einer Stadt oder
eines Landkreises an Entscheidungen des Landes oder Bundes möglich sind, „die in
spezifischer Weise ortsbezogen sind“.

Spezifisch ortsbezogen bedeutet, dass sich vor Ort Auswirkungen ergeben, die negativdas
sind, denn nicht nur dann kann die Ortsbezogenheit angenommen werden, wenn
Gesetz speziell eine „Lex Eisenach“ wäre, denn Gesetze betreffen sui generis viele
vergleichbare Lebenssachverhalte und Betroffene.

Es ist auch ein Irrtum, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde annimmt, mit dem Beschluss
zur Unterstützung des Volksbegehrens gegen das Gesetz handele es sich um
l d` 'd l` teressen der Einwohner der Stadt und um keine Angelegenheit der ortlıchenn ivi ua in
Verwaltung. Es ist Angelegenheit des Stadtrates, wenn der Landtag in so massiver
Weise in die finanzielle und soziale Struktur der Stadt durch Gesetz negativ eingreift.

Die Befassungskompetenz des Stadtrates ist vorliegend uneingeschränkt gegeben.
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